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Einleitung

Das Bild ist ein Identitätsmerkmal, welches den Menschen von allen anderen
Personen unterscheidet1. Das Recht auf Schutz des eigenen Bildnisses ist einer der
wesentlichen Bestandteile der persönlichen Entwicklung2. Es trägt einem elemen-
taren Interesse der Menschen Rechnung3. Dennoch ist die Idee, der Person durch
Anerkennung eines Rechts am eigenen Bilde die Kontrolle über Abbildungen ihres
äußeren Erscheinungsbildes zu sichern, relativ neuen Datums4. Sie begann sich mit
Erfindung der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts zu entwickeln5. Letztlich
mündete sie in der Aufnahme spezieller, den Bildnisschutz betreffenden, Regelun-
gen, in dasKUGvom9. Januar 1907 (§§ 22 ff. KUG).DasKUGwurde zum1. Januar
1966 aufgehoben; nicht jedoch die in ihm enthaltenen Regelungen zum Bildnis-
schutz (vgl. § 141 Nr. 5 UrhG). Die zunächst angestrebte Neuregelung des Per-
sönlichkeitsrechts und damit auch des Bildnisschutzes ist bis heute nicht realisiert
worden6 und steht auch nicht in Aussicht.

Damit basieren die Bestimmungen zum Recht am eigenen Bild noch immer im
Wesentlichen auf einer mittlerweile über einhundert Jahre alten Regelung. Auch
wenn das Recht am eigenen Bilde ursprünglich in einem gemeinsamen Gesetz mit
dem Urheberrecht geregelt wurde, handelt es sich bei diesem selbst nicht um ein
Urheber- sondern ein Persönlichkeitsrecht7. Im Allgemeinen wird angenommen, es
handele sich beim Recht am eigenen Bilde um eine besondere Ausprägung des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts8. Es ist dabei einer der wenigen Bereiche des
Persönlichkeitsschutzes, der eine Regelung durch den Gesetzgeber erfahren hat9.

§ 22 S. 1 KUG regelt den Grundsatz, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Einige

1 Rietschel, AcP 1903, 142, 167.
2 EGMR,Urt. v. 16.1.2014, 13258/09,AfP2015, 187,Rz. 26–Stenbergu. Saether vNorwegen.
3 Vgl. Amelung/Tyrell, NJW 1980, 1560.
4 Ähnlich Kröner, in: Paschke/Berit/Meyer, Hamburger Kommentar Gesamtes Medien-

recht, Absch. 34 Rn. 1; Metz, Das Recht Prominenter am eigenen Bild in Kollision mit
Drittinteressen, S. 83; Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, S. 14.

5 Götting, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, § 22 KUG Rn. 1.
6 Vgl. hierzu Specht, in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, Vor § 22KUGRn. 2;Forkel,

ZUM 2005, 192.
7 Vgl. Schertz, in: Götting/Schertz/Seitz, Handbuch des Persönlichkeitsrechts, § 12 Rn. 1.
8 BVerfG, Beschl. v. 21.8.2006, 1 BvR 2606/04 u.a., NJW 2006, 3406, 3407; BGH, Urt. v.

6.3.2007, VI ZR 51/06, NJW 2007, 1977 – Caroline von Hannover.
9 Heisig, Persönlichkeitsschutz in Deutschland und Frankreich, S. 22.



enge Ausnahmen von diesem Erlaubnisvorbehalt regeln die §§ 23, 24 KUG. Sofern
ein Dritter nicht durch den Abgebildeten selbst oder einen der in den §§ 23, 24 KUG
normierten Tatbestände zur Verbreitung oder öffentlichen Zurschaustellung be-
rechtigt ist, verletzt er durch derartige Handlungen das Recht am eigenen Bild des
Abgebildeten.

Das Recht am eigenen Bild spielt trotz des Alters seiner gesetzlichen Regelung
keineswegs eine untergeordnete Rolle, sondern erfährt in unserem visuellen Zeitalter
eine stets zunehmende Bedeutung10. Im Zuge der stürmischen Entwicklung der
Technik sind Presse, Film und Funk zu einem das gesamte öffentliche und private
Leben durchdringenden, dominierenden Faktor des heutigen Massenzeitalters ge-
worden11. Die zunehmende Visualisierung birgt selbstverständlich auch neue oder
verstärkte Gefahren für die Autonomie über das eigene Bild12. Die neuen Techno-
logien führen zu neuen Möglichkeiten, das Recht des Einzelnen am eigenen Bild zu
verletzen, da der technische Aufwand bei der Aufnahme wie bei der Verbreitung
immer geringer wird13. Das Anonymitätsinteresse wird permanent durch uner-
wünschte Publizität bedroht14.

Medien brauchen Bilder15. Ein beachtlicher Teil aller Auseinandersetzungen
zwischenMedien und Individuen über die Zulässigkeit vonBerichterstattung entfällt
gerade auf Streitigkeiten als Folge der Veröffentlichung von Bildern, auf denen
einzelne Personen in erkennbarer Weise abgebildet sind16. Dies ist nicht verwun-
derlich. Ein Blick in die Vielzahl von illustrierten Zeitschriften genügt, umDutzende
von Beispielen dafür zu finden, dass das Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild durch
die Medien häufig nicht ausreichend beachtet wird17.

Das Recht am eigenen Bild hat in den letzten Jahren eine dynamische Ent-
wicklung erfahren18. Maßgeblich angestoßen und vorangetrieben wurde diese Ent-
wicklung durch Prinzessin Caroline von Hannover (vormals von Monaco). Seit
Anfang der 1990er Jahre geht diese gegen Bildberichterstattungen über ihr Privat-
leben in den illustrierten Boulevardmedienvor. Aufgrund der Konsequenzmit der sie
ihr Anliegen verfolgt, wird gelegentlich auch vom Kampf Carolines gegen die
„Yellow Press“19 oder einem Feldzug gegen die Regenbogenpresse20 gesprochen.

10 Moll, GRUR 1996, 558, 559.
11 So bereits Löffler, NJW 1959, 1.
12 Engels/Schulz, AfP 1998, 574, 580.
13 Borgmann, NJW 2004, 2133.
14 Vgl. Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, S. 1.
15 Wanckel, Foto- und Bildrecht, S. V.
16 Soehring/Hoene, Presserecht, § 21 Rn. 1.
17 Vgl. schon Gerstenberg, UFITA 20 (1955), 295, 296; Siebert, NJW 1958, 1369;

Leinveber, GRUR 1967, 236, 239.
18 Vgl. Wanckel, Foto- und Bildrecht, Rn. 118.
19 Langenfeld, FS Götz, 259.
20 Heldrich, NJW 2004, 2634.
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Dies dürfte freilich etwas übertrieben sein. Jedoch ist ihre konsequente Rechte-
verfolgung durchaus bemerkenswert. Sie hat die Rechtsprechung in Deutschland zur
Klärung wesentlicher Streitfragen veranlasst21. Seit dem Tode Otto von Bismarcks22

hat wohl kein Prominenter die Entwicklung des Rechts am eigenen Bild so geprägt
wie Prinzessin Caroline23. Sie scheute dabei auch nicht, jahrelange Rechtsstreite bis
vor die höchsten Gerichte auszutragen. Normale Bürger könnten eine solch lange
Distanz im Kampf ums Recht schlicht nicht durchhalten24.

Auch prominente Personen wehren sich aber bei weitem nicht immer gegen
Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Dies hat unterschiedliche Gründe: Einige sind
froh, dass überhaupt über sie geschrieben wird, seien es auch Artikel über ihr Pri-
vatleben, andere fürchten „schlechte Presse“, wenn sie sich mit den Medien „anle-
gen“25. Auch die Abneigung gegen eine noch weitergehende Publizität, die die Folge
eines Prozesses sein kann, kann gegen eine Inanspruchnahme des Gesetzes spre-
chen26.

Persönlichkeitsschutz und damit auch der Schutz des Rechts am eigenen Bilde ist
Richterrecht27. Die Rechtsprechung zum KUG jedoch ist keinesfalls geradlinig28. In
der Praxis von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des § 23Abs. 1Nr. 1KUG,
die die einwilligungsfreie Nutzung von Bildnissen aus dem Bereich der Zeitge-
schichte gestattet. Gerade in den letzten Jahren hat die Rechtsprechung zu dieser
Bestimmung nicht unerhebliche Änderungen erfahren. Anlass dafür war ein Urteil
des EGMR im Jahre 2004, in welchem die deutsche Rechtsprechung zum Bildnis-
schutz für unvereinbar mit Art. 8 EMRK erklärt wurde29.

Der BGH verabschiedete sich daraufhin von seiner bisherigen Rechtspre-
chungspraxis zur Beurteilung der Zeitgeschichtlichkeit eines Bildnisses imSinne des
§ 23Abs. 1 Nr. 1 KUG30. Stattdessen zieht er nun ein sog. abgestuftes Schutzkonzept
zur Beurteilung der Zeitgeschichtlichkeit eines Bildnisses heran31.

Im Rahmen dieser Dissertation soll die Rechtsprechung des BGH zum sog. ab-
gestuften Schutzkonzept kritisch beleuchtet werden. Insbesondere soll untersucht

21 Metz, Das Recht Prominenter am eigenen Bild in Kollision mit Drittinteressen, S. 271.
22 Vgl. hierzu RG, Urt. v. 28.12.1899, VI 259/99, RGZ 45, 170 – Bismarck.
23 Seelmann-Eggbert, NJW 2008, 2551, 2556; Haug, AfP 2013, 485.
24 Leider korrekt Stürner, JZ 2004, 1018, 1021.
25 Trebes, GRUR Int. 2006, 91, 99.
26 Vgl. Andenaes, UFITA 30 (1969), 30, 39.
27 Gounalakis, AfP 1998, 10.
28 Vgl. Hahn, NJW 1997, 1348.
29 EGMR, Urt. v. 24.6.2004, 59320/00, NJW 2004, 2647, Rz. 80 –Hannover v Deutschland.
30 Vgl. Teichmann, NJW 2007, 1917; G. Müller, ZRP 2007, 173; Soehring/Hoene, Pres-

serecht, § 21 Rn. 2 h.
31 BGH, Urt. v. 6.3.2007, VI ZR 51/06, NJW 2007, 1977, Rz. 9 – Caroline von Hannover;

BGH, Urt. v. 6.3.2007, VI ZR 13/06, NJW 2007, 1981, Rz. 9 – Prinz Ernst August von Han-
nover.
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